


















IHK Düsseldorf  |  Postfach 10 10 17  |  40001 Düsseldorf 

Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf | Zertifiziert durch Lloyd’s Register Quality Assurance nach DIN EN ISO 9001:2008 

G:\JAB\Stellungnahmen_bpl-fnp\Hilden\bpl_262_Hilden.docx 

 

 

Hausadresse: 
Ernst-Schneider-Platz 1 
40212 Düsseldorf 

Tel. 02 11 35 57-0 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 262 (und zugleich VEP Nr. 21) für die Grundstücke 
Richrather Str. 170 und 172 in Hilden 

Sehr geehrte Frau Holsträter, 

mit Schreiben vom 8. Juli 2016 baten Sie uns um Stellungnahme zu oben genannter Planung bis zum 

19. August 2016. 

Das rund 0,6 Hektar große Plangebiet befindet sich im Hildener Süden zwischen der Richrather Straße 

und dem Garather Mühlenbach. Es handelt sich um den ehem. Standort des Extra Marktes, der seit 2009 

als „REWE Markt“ firmiert  Der hier ansässige REWE Markt möchte seine Verkaufsfläche (VK) von 1.050 

m
2
 auf 1.550 m

2
 erweitern. Die Zahl der Stellplätze soll von 55 auf 82 erhöht werden, mindestens 20 

Fahrradstellplätze sind am Standort vorgesehen.  

Für das Plangebiet existiert derzeit kein Bebauungsplan. Laut Flächennutzungsplan handelt es sich um 

eine Wohnbaufläche (W). Hieraus soll ein Sondergebiet (SO) mit Zweckbindung „großflächiger Einzel-

handel zur Nahversorgung“ für ein Vorhaben im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO entwickelt werden. Die 

maximal zulässige Verkaufsfläche wird auf 1.600 qm festgeschrieben. Mindestens 90 Prozent der Ver-

kaufsfläche dienen dem Vertrieb von nahversorgungsrelevanten Sortimenten (inkl. Getränken). Das Vor-

haben liegt nicht in einem zentralen Versorgungsbereich. Der Standort wird aber im Einzelhandels- und 

Nahversorgungskonzept der Stadt Hilden (Stand 2005) als Nahversorgungsstandort mit teilstädtischer 

Versorgungsfunktion definiert.   

Die IHK äußert sich zur vorgelegten Planung wie folgt: 

Übereinstimmung mit den landesplanerischen Vorgaben 

Der Standort liegt in einem regionalplanerischen ASB und ist daher mit Ziel 1 LEP NRW – Sachlicher 

Teilplan großflächiger Einzelhandel vereinbar.  
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Der Standort liegt nicht in einem zentralen Versorgungsbereich. Die Erweiterung ist daher nicht mit Ziel 2, 

Abs. 1 LEP NRW – Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel vereinbart.  

Das Vorhaben kann auch nicht, wie vom Gutachter vorgeschlagen, nach Ziel 7 LEP NRW – Sachlicher 

Teilplan großflächiger Einzelhandel beurteilt werden. Danach sind Erweiterungen von Bestandsstandor-

ten außerhalb von zentralen Versorgungbereichen dann zulässig, wenn sie geringfügig sind. Angesichts 

einer Verkaufsflächenerweiterung um fast  50 Prozent liegt nach unserem Verständnis keine Geringfügig-

keit vor.  

 Wir sehen aber eine Vereinbarkeit der Planung mit der Ausnahmeregelung nach Ziel 2, Abs. 2 LEP NRW 

– Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel.  

 Die Lage in einem zentralen Versorgungsbereich (ZVB) ist nicht möglich, da die Kommune in ih-

rem Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept keine zentralen Versorgungsbereiche ausweist. 

Sie unterscheidet aber zwischen dem Hauptzentrum (Innenstadt) und Nahversorgungsstandor-

ten, denen unterschiedliche Funktionen zugeordnet werden. Der Standort des geplanten Vorha-

bens ist als Nahversorgungsstandort mit teilstädtischer Versorgungfunktion eingestuft. Laut Kon-

zept sind hier Weiterentwicklungen erwünscht.  

 Durch die Bauleitplanung wird die wohnortnahe Versorgung mit nahversorgungsrelevanten Sor-

timenten sichergestellt. Laut Wirkungsanalyse leben im Naheinzugsbereich (700 Meter-Radius) 

rund 9.190 Einwohner. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Einzelhandelsstandort sind verschie-

dene neue Wohnbauvorhaben in Planung und/oder bereits in der Realisierungsphase. Die Ein-

wohnerzahl wird zukünftig ansteigen.  

Die Kaufkraft für das Sortiment Nahrungs- und Genussmittel liegt bei rd. 21 Mio. Euro (laut Gut-

achter = 2.300 Euro/Person/Jahr). Der Gutachter schätzt die Umsatzerwartung des Betriebes 

nach der Erweiterung auf 6,5 Mio. Euro. Damit bleibt die Versorgungsfunktion des Betriebes nach 

der Erweiterung im Wesentlichen auf das definierte Einzugsgebiet beschränkt. Dieses wird auch 

durch die textliche Festsetzung Nr. 1.2 sichergestellt. Danach müssen mindestens 90 Prozent 

der Verkaufsfläche dem Vertrieb von nahversorgungsrelevanten Sortimenten (inkl. Getränken) 

dienen.   

Obwohl das Vorhaben an einer überörtlichen Straße (L 403) liegt, erfolgt nur eine moderate Er-

weiterung der heute schon vorhandenen Stellplätze von 55 auf 68. Des Weiteren sollen mindes-

tens 20 Fahrradstellplätze am Standort realisiert werden (s. Kapitel 7.4. „Stellplätze“, S. 19). Die-

ses spricht dafür, dass der Betrieb auch zukünftig primär auf seinen Naheinzugsbereich 

ausgerichtet bleiben soll.  

 Der Gutachter weist nach, dass zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich 

beinträchtig werden. Dem schließen wir uns an. 

Die Erweiterung ist mit den landesplanerischen Vorgaben vereinbar. 
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Städtebauliche Bewertung 

Die Planung entspricht den Vorgaben des Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept der Stadt Hilden. 

Der Standort ist als Nahversorgungzentrum mit teilstädtischer Versorgungsfunktion definiert. Das Kon-

zept sieht vor, dass der Standort deshalb im Rahmen seiner örtlichen Gegebenheiten gesichert und ge-

stärkt werden soll. Dieses war bis jetzt wegen begrenzter Erweiterungsmöglichkeiten schwierig. Deshalb 

wurde die Standortqualität zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme als nur durchschnittlich eingestuft (s. 

Seite 49 des Konzeptes). Durch die Standortaufgabe der Tankstellen stehen nun ausreichende Erweite-

rungsflächen zur Verfügung, so dass dem Konzeptziel der Sicherung und Stärkung des Standortes 

Rechnung getragen werden kann.  

Die Erweiterung ist mit den städtebaulichen Zielen der Kommune vereinbar.  

Immissionsschutzrechtliche Kurzbewertung 

Die verkehrliche Ausrichtung auf die L 403 schützt die benachbarten Wohngebiete vor zusätzlichen Ver-

kehren und damit auch vor Immissionen. Wie der Planzeichnung entnommen werden kann, ist der Zu- 

und Abfluss der Liefer- und Kundenverkehre auf die L 403 ausgerichtet. Großräumig Konflikte durch 

Kunden-Verkehrs- und/oder Gewerbelärm sind daher nicht zu erwarten. Mögliche Konflikte mit der direkt 

benachbarten Wohnbebauung im Westen, die aus der Parkplatznutzung resultieren könnten, werden 

kleinräumig durch den Bau einer Lärmschutzwand an der Westseite der Parkplatzflächen gelöst.  

Wir stufen den Standort auch mit Blick auf schädliche Umwelteinwirkungen gemäß § 11 Abs. 3, Nr. 3, 

Satz 3 BauNVO als verträglich ein. 

Kritische Hinweise zum Gutachten 

 Laut Kapitel 1 „Aufgabenstellung“, Seite 5 des Gutachtens soll die Zahl der Stellplätze von 55 auf 

82 erweitert werden. Wie wir der Begründung zum Planverfahren entnehmen können, wird der 

heutige Parkplatz auf 68 Stellplätze erweitert. Das ist eine Differenz von 14 Stellplätzen. Wir bit-

ten um Klarstellung im Gutachten.     

 Laut Tabelle 3 des Gutachtens (s. Seite 18) beträgt das Nachfragevolumen für Zone 1 fast 24 

Mio. EURO. Legt man der Berechnung die vom Gutachter angeführten Pro-Kopf-Ausgaben von 

2.300 EURO zu Grunde erhält man einen Wert von 21 Mio. EURO. Auch die Werte für die Zone 

2 sind kritisch zu hinterfragen. Wir bitten um Klarstellung im Gutachten  

 In der Zone 2 leben laut Gutachten-Tabelle 3, Seite 18, 6.810 Einwohner. Laut Kapitel 5, zweite 

Spalte, vierten Absatz, geht der Gutachter von 6.180 Personen in der Zone 2 aus. Wir bitten um 

Klarstellung im Gutachten.  

 Aus dem Gutachten geht nicht deutlich hervor, dass es sich bei dem heutigen REWE-Standort 

um den ehem. Extra-Standort handelt. Hierdurch wird ein Abgleich mit den Inhalten des Einzel-

handels- und Nahversorgungskonzeptes erschwert. Wir bitten um Klarstellung im Gutachten.    

 Die maximal zulässige Verkaufsfläche im Gutachten stimmt nicht mit der in der Planzeichnung 

und der textlichen Festsetzung Nr. 1.1 überein. Laut Planzeichnung und textlicher Festsetzung 

soll die maximal zulässige Verkaufsfläche 1.600 qm betragen. Im Gutachten wird von einer ma-
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ximal zulässigen Verkaufsfläche von 1.550 qm ausgegangen. Die Planzeichnung ist mit Blick auf 

den Gutachteninhalt zu überarbeiten. 

Vor dem Hintergrund unserer kritischen Hinweise zum Gutachten stimmen wir der Planung nur 

zu, wenn 

 die maximal zulässige Verkaufsfläche des Sondergebietes in der Planzeichnung und der textli-

chen Festsetzung entsprechend der Inhalte des vorgelegten Gutachtens auf 1.550 qm festge-

schrieben wird, 

 die Stellplatzzahl im Gutachten mit der in den Planunterlagen übereinstimmt, 

 Tabelle 3 auf Seite 18 des Gutachtens in Gänze kritisch geprüft und korrigiert wird und 

 sowohl im Gutachten als auch in der Begründung zum Bebauungsplan darauf hingewiesen wird, 

dass es sich bei dem REWE-Standort um den ehem. Extra-Standort handelt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Handel, Dienstleistungen, 
Regionalwirtschaft und Verkehr 
 
 
 
Dr. Vera Jablonowski 














